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Konkordat mit Preußen von 1929

Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen vom 14. Juni

1929 regelte das Verhältnis zwischen Staat und Kirche nach der

Novemberrevolution 1918 neu.

Es ersetzte die konkordatären Vereinbarungen aus der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts: die Bulle "De salute animarum" vom 16. Juli 1821

und das Breve "Quod de fidelium" vom 16. Juli 1821 für Altpreußen, die

Bulle "Impensa Romanorum" vom 26. März 1824 für Hannover sowie

die Bullen "Provida sollersque" vom 16. August 1821 und "Ad dominici

gregis custodiam" sowie das Breve "Re sacra" vom 28. Mai 1827 für die

oberrheinische Kirchenprovinz. Es umfasste folgende Hauptpunkte:

1) Die preußischen Erzdiözesen und Diözesen wurden reorganisiert.

Das Erzbistum Köln behielt Münster und Trier als Suffragane und erhielt

das neugegründete Bistum Aachen, das bisher oberrheinische Bistum

Limburg und das bisher exemte Bistum Osnabrück hinzu. Paderborn,

das zum Erzbistum erhöht wurde, wurden das bisher exemte Bistum

Hildesheim und das zuvor oberrheinische Bistum Fulda zugeordnet.

Auch Breslau wurde zum Erzbistum erhöht. Es erhielt als Suffragane

das bisher exemte Bistum Ermland, das neu errichtete Bistum Berlin und

die neuerrichtete Praelatura nullius Schneidemühl, in der die bisher von

einem Apostolischen Administrator verwalteten deutschen Restgebiete

der Diözesen Posen-Gnesen und Kulm aufgingen (Art. 2).

2) Bei der Besetzung der bischöflichen Stühle konnte die preußische

Regierung die Beibehaltung des Kapitelswahlrechts durchsetzen.

Dem Papst kam dabei das Recht zu, unter Würdigung der Vorschläge

des Kapitels eine Kandidatenliste aus drei Personen, die Terna

zusammenzustellen, aus der das Domkapitel den neuen Bischof wählte.

Die preußische Regierung hatte durch die "politische Klausel" die

Möglichkeit, nach der Wahl dem Kapitel gegenüber Bedenken politischer

Art gegen den Gewählten zu äußern (Art. 6).

3) Der preußische Staat erkannte seine Verpflichtung zu finanziellen

Leistungen an die katholische Kirche an, deren Höhe festgelegt wurde

(Art. 4).

4) Es wurden die bisherigen Mindestanforderungen an die Bildung und

die Staatsangehörigkeit von Inhabern geistlicher Ämter bestätigt (Art. 9

und 10).

5) Der Erhalt und die Organisation der katholisch-theologischen

Fakultäten der Universitäten zu Breslau, Bonn und Münster war ebenfalls

Teil des Vertrags. Diözesen ohne eine solche Fakultät wurde die

Errichtung bischöflicher Seminare zur Priesterausbildung gestattet

(Art. 12).



Seite 2 von 3

Die im Konkordat nicht enthaltene Schulfrage wurde mit einem

Notenwechsel, der zwischen der Verkündung des Vertragswerkes am

3. August und Ratifizierung am 13. August 1929 stattfand, behandelt.

Dieser Notenwechsel wurde dabei von der Kurie publiziert, nicht aber

von der preußischen Regierung. Die Note Pacellis vom 5. August

brachte zum Ausdruck, dass der Heilige Stuhl nicht auf die Grundsätze

verzichte, die die Kirche zu ihrer ursprünglichen Forderung veranlasst

hatten; in seiner Antwortnote schrieb der preußische Ministerpräsident

Braun am 6. August, dass die Auslassung der Schulfrage im Konkordat

keine Ausschaltung der verfassungsmäßigen Rechte der preußischen

Katholiken auf dem Gebiet der Schulfrage bedeute, insbesondere in

Bezug auf die Regelungen der Weimarer Reichsverfassung (Art. 174).

Über die Verbindlichkeit dieses Notenwechsels bestanden jedoch

unterschiedliche Auffassungen.
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